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B e s c h l u s s v o r l a g e 
  
Betreff:  Erweiterung des Sozialausschusses des Stadtrates Schmölln  
  um ein nicht stimmberechtigtes Mitglied 
 
Einreicher:  Bürgermeister 
 

Beratungsfolge 24. Tagung  
des Stadtrates 

Am 
22.07.2021 

Abstimmung 

  Ja-Stimmen  

  Nein-Stimmen  

  Stimmenthaltung  

Beratungsstatus Öffentlich / beschließend 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat Schmölln beschließt in öffentlicher Sitzung die Erweiterung des Sozialausschusses 
des Stadtrates Schmölln um ein nicht stimmberechtigtes Mitglied. 
 
Sachdarstellung: 
 
Herr Radermacher wurde in der Konstituierenden Sitzung des Stadtrates am 13.06.20219 als 
Mitglied im Sozialausschuss seitens der Fraktion Bürger für Schmölln vorgeschlagen und an-
schließend vom Stadtrat gewählt. 
 
Durch das Ausscheiden aus der o.g. Fraktion am 27.05.2021 verlor Herr Radermacher kraft 
Gesetzes seine Mitgliedschaft im Ausschuss. 
Entsprechend § 27 der Thüringer Kommunalordnung i.V. mit § 10 der Hauptsatzung und § 18 
der Geschäftsordnung der Stadt Schmölln kann ein jedes Gemeinderatsmitglied, das im Übri-
gen keinen Ausschusssitz besetzt, verlangen, in einem Ausschuss mit Rede- und Antragsrecht 
mitzuwirken. 
 
Mit Antrag vom 8. Juli 2021 machte Herr Roland Radermacher, nunmehr fraktionsloses Mit-
glied des Stadtrates der Stadt Schmölln von seinem Recht auf Zuweisung eines Sitzes in „ei-
nem“ Ausschuss Gebrauch.  
 
Welchem Ausschuss das Stadtratsmitglied angehören soll, entscheidet der Stadtrat nach 
pflichtgemäßem Ermessen. Dabei sind die Interessen des Stadtratsmitglieds und seine sach-
liche Qualifikation nach Möglichkeit zu berücksichtigen. 
 

 
Sven Schrade      Jaqueline Rödel 
Bürgermeister      Leiterin Hauptamt 
 
Anlage: - Antrag von Herrn Radermacher 
Hinweis: Beschlussvorlage-Originalausfertigung hinterlegt im Stadtratsbüro der Stadtverwaltung Schmölln 


